
Naturrechtund 1ves Recht
SJ

Die diesjährigen Salzburger Hochschulwochen stellten sich ihrer ersten
Hälfte VOT allem das grundlegende Thema ach dem W eesen und der Funk-
tion uUuNserTes Rechts Wir SaNCH: „„unseres‘‘ Rechts; qalso dessen, W as UNSsSeTEe

Gesetzgebung qls Rechtsnorm aufstellt und der Rechtsprechung:ZU  —_ Anwen-
dung  io] aufträgt. Nunhaben gerade 1 den Jahren ach 1945 viele Juristen da-
ach geforscht, VOL allem weil der VoOrausseSanSechaN Periode überdeut-
lich geworden WAäl, da{fß ”R doch nicht Recht ist Oder wW1IC

dere, die dieser Formulierung die Einheit des Rechtes gefährdet sehen, lie-
ber sSasch: da{fß ‚„Recht“ nicht ı1LMMeEr gerecht ist In dieser doppelten KorIU -

lıerung wird übrigens schon vernehmbar, da{fß die häufig erfolgte Beru fung
auf Naturrecht durchaus nicht ı1LMIMNECEI gleichen iInn geschieht. Die
Gespräche ı den Arbeitsgemeinschaften i Salzburg, VO Juristen un heo-
Jlogen, VOoO  a Professoren und hohen Richtern, VO  — Lehrern un Schülern g_

denn auch, unsicher und uneinheitlich das Rechtsdenken
bewulflst christlicher Fachleute ist Wir SsSasch  o überlegt: ‚„„‚christlicher‘““ Fach-
leute. und dies AUS ZWC1 Gründen einmal weil außer katholischen auch
CIN15€ protestantische Referenten geladen AICH, VO denen der e1iNne oder
andere deutlich andere als katholische weltanschauliche Voraussetzungen
SC1LHECS Rechtsdenkens erkennen Liefs sodann weil wWas VO manchen nıcht
klar SCHU  ie)  o gesehen wird Frage ach W esen und Funktion uUNsSeTES

Rechts VO  a den VoraussetzungenChristlicher Theologie her nichtbeliebige
Lösungen zuläßt

Rechtsnorm und vorrechtliche Norm

In C1NEeEMMM Punkt herrschte Salzburg ohl KEinmütigkeit Es gibt irgend
etwas, das UNsSsSeTEIN posıtıven Recht normierend vorausliegt. Größer jedoch
als vermutet Wäar die Sprachverwirrung, die SCHAUCTE Bestim-
mMun dieses Ktwas

Daß Normen des Sittliichen <ibt, dieden einzelnen binden und die auch
Recht berücksichtigt werden und ‚,an sich wenigstens‘ als Rechts-

OTINCH sich auswirken sollten, ohl ımter denen, die sich ı Salzburg tra-

fen, unwidersprochen. Da{is Mord unsiıttlich ist und auch positiv-rechtlich
untersagt mufß, Wäar allen klar Aber Tragte: wird das sittliche
Verbot .1NCIM rechtlichen Verbot? Hier klang ı den Antworten vielfach
die positivistische Tendenz durch ‚„Erst durch das positive (zesetz. GG Und

nicht durch posıtives.Gesetz, Iragte weiter, W16 unterscheiden
sichdann überhaupt och Ethik und Recht? Die Formulierung ‚vorrecht-
licher Raum schıen vielfach der Formulierung ‚sıttlicher Raum olei-
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‚vorrechtlicher Raum“‘‘“ gelegentlich 1Ur

sagen wollte: die Rechtsnorm VOLr ihrer Positivierung). ber selbst da, wo der„„vorrechtliche“‘ Raum nicht DUr als sıttlicher Raum gemeiınt, sondern als im
Bereich des Rechtes gelegen verstanden WAar, wurde: die „vorrechtliche‘‘
Rechtsnorm doch ohl nicht immer Sinn VO! geltendem Recht verstan-
den; und das Sollte mehr besagen, als daß nicht-positives Recht praktisch ın

Gesellschaft nicht der gleichen Weise wirksam werden annn W1e
positives Recht. Diesen divergenten Tendenzen stand die andere gegenüber:Es gibt wahres Naturrecht; das nıcht DU eine sittliche Norm oder auch Aur
eıne ideale rechtliche Norm ist, sondern geltendes Recht 1Im vollen Sinn des
Wortes. Ein solches Naturrecht enthält nicht DUr geltende Rechtspflichten(was mehr ist qls sittliche Verpflichtungen), durch die die Organe derRechtspflege geg-er'1üher der Gesellschaft rechtlich gebunden sınd (das gibt
CS auch!), sondern überdies echte, aller posıtıven Rechtssatzung VOraus-

gehende Rechtsbindungen zwischen den Gliedern der Gesellschaft. Von da
aus entbehrt die Hrage, W1e EINE sittliche (oder vorrechtliche) Norm ZUr
Rechtsnorm werde, ihres Sinnes. Rechte und Rechtsnormen sınd ebenso
sprünglich W1e sittliche Normen; wo den gleichen Gegenstand geht,bedeuten Sittlichkeit und Recht nur verschiedene Gesichtspunkte der gle1i-chen Sache die horizontale Beziehung zwischen den Gliedern der Rechts-
gemeinschaft ıst eine Kechtsbeziehung, die vertikale (Gott (im (Gewis-
sen) die für den einen Partner die sittliche Befugnis, SeInNn Recht ver-
reten, und für den anderen die Verpflichtung Beachtung des Partner-
rechtes beinhaltet ıst e1inNe ethische Beziehung.

aber, hörte „„zwischen den Zeilen‘“‘, einer pluralisti-schen Gesellsehaft nicht alle die gleichen sıttlichen Überzeugungen teilen ?
Ist eine sıttliche Ordnung, die viele nicht anerkennen, als Rechtsordnung auf-
zuerlegen ? Kann eLNe solche Ordnung überhaupt Rechtsordnung se1n, da S16
doch VOo der Rechtsgemeinschaft nicht qls Ordnungsprinzip innerlich a  to]  C
NOomMMeEeEN wird 2 M also nıcht doch zwischen sıttlicher Ordnung und Rechts-
ordnung unterschieden werden, un! iwar auch inhaltlich dafß annn u.

die Réchtsordnung aufgenomme‚n wird, was objektiv der Sittenordnungnicht entspricht ? Die Rechtsordnung müßlßte also gemäfs dieser Fragestellungdem Rechtsempfinden der Rechtsgemeinschaft entsprechen, nicht. aber
bedingt der objektiven Sittlichkeitsordnung. Das jeweilige Kechtsempfinden
ware nicht der Versuch, das objektiv geltende Recht ZU Bewußtsein
bringen, waäare vielmehr die entscheidende und schöpferische Voraussetzungdie geltende KRechtsordnung: das dem Kechtsempfinden einer eıt wider-
sprechende positive Recht ware „ungerechtes‘‘ der „unrichtiges‘‘ Recht Das
entspricht jener Tendenz., die ihre ‚„„Naturrechtsauffassung‘‘ geschicht-ich bestimmten Rechtsempfinden STa objektiver Wirklichkeit begrün-det se1in 1ä10t Demgegenüber erheht sich 1Un die Frage: VWie 1ıst CS möglich,das Kecht VO  am} der Zumutbarkeit und damit VO dem subjektiven Element
des’ ReChße@pfhdms E sSelin lassen, und nicht @gekehrt ?
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Wird die Rechtsordnung nıcht ı Grundr als Friedensordnung gesehen,
da{fß Recht ist, W as WwW1€e auch ı dem Frieden der Rechtsgemein-

schaft dient? Und W1 die FFriedensordnung nicht als solche absolut SC
SeLZT, STa auf Gerechtigkeit und Recht:aqls objektiven Größen aufgebaut
werden:

Schließlich., forschte 1116 gGWISSC Skepsis weıter, steht um die
Finheit des Rechts, WE C111 Naturrecht qlg geltendes Recht gibt? Kann
Naturrecht überhaupt mehr SC qlg £1N Idealbild für den Gesetzgeber un
I1 Interpretationsprinzip für die Rechtsprechung ? W ogegen die echte Na-
turrechtsauffassung vertrıtt, da{fßs die Legislative Naturrecht nicht
Leitbild, sondern objektives Recht un 5 objektive Kechtsordnung VOI-

findet, un da{fß die Rechtsprechung i Naturrecht nicht D1UFL Interpre-
tatiıonspriınz1ıp hat, sondern E Rechtsordnung, die als solche anzuwenden
ist un das auch ı111 FKall entgegenstehenden positıven Rechts, das damit eben
als Nicht-Recht entlarvt wird, daß q1s0 die Einheit des Rechts un! der
Kechtsordnung keineswegs verlorengeht.

S.0 kam Salzburg der Krage ach der Begründung des Natur-
rechts als wirklichem und geltendem Recht nıcht vorbel. Wenn auch manche
Hinwelse AaUus Rechtsphilosophie und Rechtsgeschichte, die Annehmbarkeit

solchen Naturrechtsauffassung irgendwie verständlich machen VL -

mochten., wurde doch ausdrücklich geiragt, ob S1C  h wahres Naturrecht
anders als durch letzte metaphysisch-philosophische Spekulation ber 1Nnn-
und Zielhaftigkeit des Menschseins wirklich begründen lasse, 5 philo-
sophische Spekulation, die notwendig his ZU Schöpfergott vorstößt: die
ann aber auch offenbarungs-theologisch beleuchtet werden kann und be-
leuchtet werden sollte.

Die philosophisch--metaphysisch und offenbarungstheologisch begrün-
dende Annahme z Schöpfergottes 1ä4St 9 VWirklichkeit Naturrecht nicht
anders begreifen £eNn qlg echtes geltendes Recht Die VO  — diesem (5öf% stam
mende natürlich übernatürliche 1NN- und Zielhaftigkeit der menschlichen
Person bringt mIt sich, da{ß jedem Menschen innerhalb der menschlichen
Gesellschaft Rechte VO Schöpfer- und Erlösergott zugesprochen sind (vom
Schöpfer durch die Schöpfung selbst, VOErlöser durch die geoffenbarte
Yat der Erlösung), die ihm die ZUC Verwirklichung C111T Ziel- un: Sinn-
haftigkeit notwendigen Mittel als das o  „„DeEINE garantieren sollen Darum 34St
sich die menschliche Gesellschaft ohne ı5 Rechtsordnung überhaupt nicht
denken

Damit ıst och nıcht gEeSagtl, inwieweılt diese Ordnung qals Naturrechtsord-
NUunNnS, unabhängig VO C1NEeEr Positivierung, der aber als menschlich geseLZLE
(also positive) Rechtsordnung gedacht werden mMu Immerhin steht schon
die Kxistenz SC IMII Umfang och bestimmenden Naturrechts
fest: ennn insotern das Menschsein als solches bestimmten Inhalt hat,
sind iıhm notwendig die entsprechenden Mittel C111T Verwirklichung als
das c  „„DeiNe zugeordnet.
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Naturrecht und POS1ılLVes Recht

Man annn diesem natürlichen „„Seinem““ drei Schichten unterscheiden
KErstens wäas jedem Menschen jeder Periode der Menschheitseeschichte
und jeder Einzelsituation auf Grund des STETSs wirklichen und substanziell
unveränderlichen Menschseins notwendig alg das Seine zukommt ist Natur-
recht; das Recht, nicht unschuldig getotet werden. Zweitens: W as dem
Menschen VO'  S sSCLHNEIN W esen her mıiıt Rücksicht auf bestimmte Gegeben-
heiten z geschichtlichen Periode als das „ DE  1ıne  CC zusteht, ıst ebenfalls
Naturrecht. In diesem Inn halten viele Theologen das Privateigentumsrecht
für Naturrecht ur mıt Rücksicht auf die erbsündliche Zuständlichkeit des
Menschen: andere Ver Naturrecht aufMitbestimmung i Betrieb
mıiıt Rücksicht auf C111 bestimmte Kntfaltung der Arbeiterschaft. Drittens:
wäas dem einzelnen Menschen VO  —_ £1NEM Menschsein her hinsichtlich der
Gegebenheiten Cr Einzelsituation als das CC  ‚„Seine entspricht, ıst ebenfalls
Naturrecht:. Darum erhält der, der mehr arbeitet, höheren Lohn als
C 11 bequemer Kollege und hat ceter1s parıbus Recht darauf.
Man braucht bei der zweıten und dritten Schicht keinen Relativismus 7 be-
fürchten. Denn solches Naturrecht älst sich durchaus ı allgemeingültigen,
unveränderlichen, WL auch hypothetisch formulierten Sätzen aussprechen:
da{fß nämlich der Mensch ob substanziell unveränderlichen Wesens 1
Kall solcher möglichen Gegebenheiten die entsprechenden Rechte hat.

Kür die Juristen bleibt aber die brennende Frage, w as 1NeTr solchen
Naturrechtsauffassung die Funktion des posıtıven Rechtes gegenüber dem
Naturrecht SC 1. Die philosophisch-theologische Tradition hat darüber 1L1LAN-

ches geschrieben W ır möchten formulieren Das POosıtlıve Recht hat Adie
Funktion dem Naturrecht größereı Wirksamkleit verhelfen au} dafs
OS sıch der menschlichen Gesellschaft wirksamer durchsetze Wegen der
Erbsündlichkeit des Menschen ist diese Funktion doppelt wichtig Wo das
POsıLLve Recht die bezeichnete Grenze Funktion überschreitet fällt

AUS dem Bereich des Rechtes heraus. Man sagt SANZ richtig, da{fß das
posıtıve Recht S Funktion Wn doppelter ÜWeise erfüllt. Einmal positiviert
(und sanktioniert positiv) das inhaltlich gegebene und objektiv geltende
Naturrecht. Diese Positivierung des Naturrechtes ist VOL allem da wichtig,

C sich nicht allgemeinste Rechtssätze handelt, sondern
Kecht, das mıt Rücksicht auf geschichtliche Gegebenheiten Mensch-
heitsperiode der ‚11165 einzelnen Menschen gilt denn solches Recht
weilß an nıcht durch 61n simple Subsumption der Deduktion ı Bezile-
hung allgemeinsten und VO allen leicht erkennenden Rechtssätzen
sondern oft durch C1116 recht schwierige verstehende Erkenntnis dessen,
w as das Eintreten geschichtlicher Gegebenheiten i das menschliche Leben
VO Wesen des Menschseins her rechtlich bedeutet. Zweitens hat das positiıve
Kecht, über SSPositivierung hinaus, geltendes Naturrecht SCHAUECT
bestimmen, da nämlich, die geschichtlichen Gegebenheiten selbst die
Kechtslage nıcht eindeutig festlegen. „Determinierung“ (oder auch ‚„Konkre-
tisıerung‘‘) besagt aber schon, da{ß ı solche posiıtıive Determinierung Natur-
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recht miteingeht, und ZWAaT nichtNUr formell (es gibt echtes Recht ZUT

Rechtssetzung), sondern auch materiell-inhaltlich: das Naturrecht als Rechts-
ordnung 1533 diesen Källen bestimmte posiıtive Nuancierungen be-
Srenz aber die Möglichkeiten der p031tiven Determinierung Positives
Recht als Determinierung VO  — Naturrecht ist weder PUrIC Setzung och
achhin Positivierung des Naturrechts, sondern das Ineinander VO beidem.
Im übrigen dürfte CS sich ı vielen (v$e'nn auch durchaus nicht allen) Fällen,

‚X  S
die Ina  —_ für Determinierung des Naturrechts hält, tatsächlich Os1-
tivierung handeln, WL nämlich das Recht unter konkreten Gegebenheiten
objektiv schon eindeutig gegeben ist

Die Inexistenz des Naturrechts ımn Hosıtımen Recht %i den beiden umschrie-
benen W  b}  «  eisen der Posiıtivyierung und Determinierung garantıert. die Einheiut
des Rechts.

Naturrecht als Glaube als Erkenntbnis

Eine nicht verbreıitete unbestimmte Skepsis, augdrücklich stimuliert
VO bestimmten philosophischen Überzeugungen und protestantisch--theo-
logischen Grundhaltungen, suchte ı Salzburg das Naturrecht auch VO  am der
erkenntnistheoretischen Sicht her ZUIMN Problem machen. In der Tat W 16

soll das posılLve Recht SC 1116 Funktion gegenüber dem Naturrecht ausüben,
die Erkennbarkeit des Naturrechts selbst Frage steht?

Die ausdrückliche Formulierung, Naturrecht lasse sich nicht ‚„‚beweisen y}

C‘ werde alg ‚„„Glaube“ der .„„Fühlen““ aNSCHOMMEN, drohte die Skepsıis SC-
genüber dem Naturrecht, VOL allem bei WENLSCI ‚„kundigen” Teilnehmern
den Hochschulwochen, aufs außerste steigern. EKine nicht besonders
ere un klar unterscheidende Terminologie ist allerdings geelgnet
Verwirrung scha{ifen. Meint ‚‚Glaube‘‘ 1er dasselbe W16 Annahme der
göttlichen Offenbarung oder ihrer Vorlage durch die Kirche? der 1ST christ-
licher Glaube w as CN sechr guten Sinn haben kann NUur e1iNe VorZus-
liche Voraussetzung richtiger Naturrechtserkenntnis% Meint „Glaube“ 1eT

mehr subjektives und VO  b subjektiver Haltung SC  a „Fühlen““?
der will dieses „Fühlen‘“ und 1eT ist wieder guter Sinn
möglich dafß nicht alle Probleme des Naturrechts auft dem Weg
echter Deduktion Aaus 1 W165EC1H6EN Prämissen lösen kann? Ks 1st wahr die-
S Sinn 1ä0t sich nicht alles ‚„beweisen Bereich des Naturrechts

W16 anderen Bereichen. Ks gibt erste Erkenntnisse ohne die-dedu-
zierendes (oder auch induzierendes) Beweisen nıicht möglich 1st Das gilt
uch für naturrechtliche Fragen. S0 1äßt sich Zı. die Erlaubtheit der odes-
strafe nicht allen Klementen ‚„beweisen‘ ist vielmehr £1Nn richtiges
„„‚Verstehen“ Vo  s Strafe, bestimmten Delikten, Todesstrafe und deren Be-
ziehung zueinander vonnoten. In vielen Fragen gibt also nicht C1N >7Be'
C15SCI) sondern dieses richtige „Verstehen (intellegere intus Jegere)), das
nıcht WENISCT echt und VO Gegenstand objektiv bestimmt ist als der „BC-
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W'C. Nicht elten läßt sich solchesErkennen (Verstehen) umschreiben
und anderen verständlic machen, wäas dann irrtümlich den Eindruck CL
‚„„Beweises‘” erwecken mas terminologisch solches „‚ Verstehen“‘ ull-

mittelbare Erkenntnis oder Intuition oder Fühlen CNNECN will, nichts
ZU  _ Sache, falls u  i VO selbstbestimmtes gelstiges HKr-
kennen meınt. Ks soll amıt natürlich nicht SC dafßs sich ı Fragen
des Naturrechts nıichts „beweisen““ lasse

Weniger ausdrücklich, aber doch vernehmlich, stellt sich die alte Frage,
b naturrechtliches Erkennen mehr führe als C.  SC allgemeinsten,
fastT’CTIormalen Prinzipien, eren Nicht-Annahme siıch Z W katastro-
phal auswirkt, die aber posit1v VANR  —_ S CHAUCFCN Bestimmung des Rechts 5
beitragen. Man at ı der Neuscholastik — der ‚.neuesten‘‘
weitgehend, vielleicht nicht ohne SEWI1SSC Hemmungen gegenüber der PO
tivistischen Rechtslehre, MNUr VO en} sechr allgemeinen Natur-
rechtsprinzipien gesprochen, ohne das konkrete und geschichtlich bedingte
Naturrecht, VO  —_ dem ben die ede WAar, genügend verdeutlichen. Den-
och kannte auch diese Neuscholastik das ‚„konkrete‘ Naturrecht, WE auch

der orm vielleicht nicht ı etzter Sauberkeit umschriebenen
„Anwendung‘‘ der ersten un allgemeinsten Prinzipien.

uch die theologische Frage Glaube und Erkennen des Naturrechts
hat AIl Salzburg nıicht SaNz übergehen öÖnnen. Man pflegt 1er bekannt-
lich die entgegengesetzten Standpunkte der katholischen un protestantischen
Theologie Kolge ihrer verschiedenen Auffassung VO  > der Erbsünde und
deren Konsequenzen (nach katholischer Lehre ist die Natır des Menschen
durch die Erbschuld substanziell nıicht verderbt worden) zitieren: nicht
O  nNne Grund, aber doch vielfach 1 C1iNer der Wahrheit nicht gerecht werden-
den W eise. Denn auch die katholische Lehre VOoO  an der Erkennbarkeit des
Naturrechts durch die menschliche Vernunft wieiß die Schwierigkeit der
Aktuierung dieser Möglichkeit ı erbsündigen Menschen:; ausdrücklich stellt
516 fest, da{ß CS der konkreten Menschheit diegenügende, richtige und
sichere Naturrechtserkenntnis schlecht bestellt ıst, die Offenbarung und
deren Schutz durch die Kirche Christi ohne Einfluß bleibt Das besagt nicht,
dafß praktisch eine natürliche Erkenntnis des Naturrechts VO  — seıten der
erbsündigen Menschen gebe, zumal sich allgemeinere Prinzipien
handelt. Doch mas es ‚;ohl bedeuten, da{fß siıch die Naturrechtserkenntnis der
großen Mehrheit der Christen unter dem Einflufß und Schutz der Offen-
barung und der lehrenden Kirche vollzieht. Außerdem sollte nicht ber-
sehen, daß der gläubige Katholik nach Annahme der OÖffenbarung oder der
Kirchenlehre (Je gemäls dem rad der .1Ner Léhrvorlage implizierten
Autorität) 19858 auch leichter eiıgener FErkenntnis des Na  rechts aus dem
ihmen Gründen kommt, ähnlich der Schüler ach er Demon-
stratıon SC1LNCS Lehrers. Offenbarung und Lehre sind Anlafs für die
Aktui-erung der dem Menschen eıgenenN Erkenntnisfähigkeit. Man wird dem-
ach damit rechnen9 dafß die Gläubigkeit der  ] Gesetzgebung 'und
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Rechtsprechung tätigen Christen ihre Auswirkung auf die posıtıve Rechts-
pflege hat, und ZWar ohne dafß azu Offenbarung und Kirche alg solche
formell bemüht werden.

Gerechtigkeit und Rechtssicherheit

Der Jurist fragt weıter nd ı Salzburg wäar 1eT mehr Frage als klare
Antwort Wie ist die posıtıve Rechtspflege gestalten, WE er-

se1ts Naturrecht als geltendes .echt annehmen wall, WLn aber anderseits
Erkenntnis und Anerkennung dieses Naturrechts, VOL allem bel den nıicht-
gläubigen Menschen UNsSeTeEr Gesellschaft, weithin ehlen?

Würde nicht, autete die oben schon erwähnte un 1eTr 1815  er qaufzu-
nehmende Frage, das notwendig erstrebende friedliche Miteinander der
verschieden denkenden GLieder der Rechtsgemeinschaft unmöglıch gemacht,
WC Ina  o die VO vielen nıcht akzeptierte Nat111rfechj\cs*auffassung allen qauf-
ZWINSCH wollte €

Wir bemerkten schon: geht nıcht d das sub]ektive FElement des (wech-
selnden) Rechtsbewufßfitseins Grundlage des Rechtes machen. Wır

Nnun hinzufügen: kann ebensowen1g das subjektive Rechts- und
Sittliichkeitsbewußtsein welter Kreise der Rechtsgemeinschaft einfachhin 19085

beachtet lassen. Denn dieses tatsächliche Rechtsempfinden gehört auch ZU

geschichtlichen Gegebenheiten, die qauf ihre Bedeutung für die objek-
tive Rechtsordnung hın untersuchen sind Mufßs doch auch der „Friede‘
der Rechtsgemeinschaft das ist naturrechtliche Forderung gepflegt
werden. Die Lösung ıst natürlich nicht ı 1161 eigentlichen Kompromifß V

suchen; 15t vielmehr as ı Rücksicht auf alle Elemente, die die konkrete
VWirklichkeit bestimmen, gerade Kıchtige, Iso das wahre Recht entdek-
ken Das versteht nıcht wWer atomistisch die verschiedenen formulier-
ten Naturrechtssätze qals 5 unorganische Summe, ohne UÜber- und Unter-
ordnung, also nıcht als 1Nem Kosmos gehörig begreift. Das Naturrecht
ist ohnehin PFHNar eine äaulßere Rechtsordnung, die sich aus vielen Rechts-
satzen zusammenNnSseTZtT, sondern z der menschlichen und gesellschaftlichen
Wirklichkeit innewohnende Ordnung, die „stückwelse““ VO Menschen
annt und satzhaft ausgesprochen wird Darum sind auch viele der „ SC-
aufßerten“‘“ Naturrechtssätze44 formuliert sS1C sınd 1Ur unter bestimm-
ten; nicht mitformulierten Bedingungen richtig S0 kann unter anderen Be-
dingungen der Schein Kompromisses oder C1INCerI Ausnahme entstehen,
obwohl der scheinbare Kompromi{s oder die scheinbare Ausnahme verade
das Kıchtige sind Als Beispiel diene der Kechtssatz, daß e nıcht oien
darf da{fßs 1652 Formulierung unsSscCchall ıST wird der Berechtigung der
Fodesstrafe sichtbar: Todesstrafe bedeutet weder .1MCI1 Kompromifß och
z Ausnahme, sondern das VO  }Jun Kormel „Du sollst nicht
töten  D überhaupt nıicht berührte echt

Die Krage darf also nıchtlauten: Inwieweilt soll der dartf das Recht (und
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das positive Rechtwird dieser Fragestellung als Recht ı wahren
Sinn des Wortes begriffen) C1L1NCIL Kompromiß zwischen dem (nur als ideale
Rechtsordnung verstandenen) Naturrecht und der notwendigen Berücksich-
tıgung des augenblicklichen Rechtsempfindens 1 ıner pluralistischen Ge-
sellschaft darstellen ? Vielmehr ist fragen: Was ist Rücksicht auft die
konkreten Gegebenheiten (geltendes) Naturrecht, bzw diesem Naturrecht
entsprechend

Diese Grundüberlegung vorausgesetzt, heße sıch einzelnen vielleicht
folgendes SASCH: Vor endgültigen Gesetzgebung sollte W

auch ohne unberechtigten Optimismus der Versuch naturrechtlicher Über-
Jegung un gemacht werden DDas braucht nıcht 1iIMMer der AUS-

drücklichen OTrMmMz Studiums des ‚„Naturrechts‘” 7R geschehen | D genügt
S echte Sachüberlegung, die begriffsmäfßig Naturrecht als Ergebnis
ZeIWL Solche Sachüberlegung VEISCW altıgt nıemanden un! S1C wird uch
nıcht als Vergewaltigung empfunden, wen1gstens dann nıcht WEI1LN der Aıtel
Naturrecht nıcht erscheint. (Damit soll keineswegs dem Verzicht auf formelle
Bezugnahme auf das Naturrecht öffentlichen eben das Wort geredet
werden; schon darum nicht, damıiıt das Bewulstsein 16Lr VO Schöpfer 1 der
Wirklichkeit selbst vorgegebenen. Ordnung icht verlorengehe.) Ks
mu44 nicht alles Naturrecht auch posıtiviert werden, selbst W.C infolge feh-
lender P-ositivien_mg manche Naturalobligationen und Naturalrechte 1ı der
Gesellschaft WENISECI beachtet werden. Kür das Gemeinwohl wichtige Posıi-
tivierungen des Naturrechts ber sollten AaQus übergbprdheten (GGründen
unterlassen werden. Positives Recht soll nıcht fordern, was die (zewissen
verletzt. Es Mu. dennoch vieles untersagen, wAas manchen ihr irrendes (Ge-
W1SSCH (wirklich der angeblich) gewährt. Kıs kann auch nıcht allem
schauen, W as manchen 1T 1‘1geS ewlissen gebietet. Unrecht un Un-
sıttliches(das echt SC kann darf VOposıtıven Recht nicht Jegitimiert
werden;: ist allerdings zwischen Legitimation (ausdrücklicher der impli-
zıter) und Straffreiheit unterscheiden Die posılıve Gesetzgebung

die naturrechtlich gewollte Autorität kann übergeordneten Gri
den uch Rechte oder den Gebrauch VOo  — Rechten einschränken. So kannn
CS Kınzelfällen (unmittelbar) naturrechtsfremd sich gebenden, mittel-
bar dennoch naturrechtlich möglichen der gebotenen positıiven (Gesetzen
kommen denn das Naturrecht selbst will Rechtssicherheit CIM S  J1
durchführbare Rechtsordnung, die Vermeidung LNECLT (unmittelbar) noch
naturrechtsfremderen Ordnung, (Es geht hier, anders SESAST, die
Anwendung ;des Satzes VO SCETLNSCDCIH Übel, größeres bel verhüten
so[1 ach welchem Prinzip jemand z nicht innerlich unsittliche Hand-
lung, die bestimmte Übel ı Gefolge haben wird, Sseizen darf, auf 1esSE
Weeise das Sons erwartende Eintreten größerer -  el verhindern. Das
klassische Beispieldafür 1ıst der Augsburger Religionsfriede VO Jahre 1555
und die damals a13fg_eworfene ' Frage, ob VO  n den katholischen Fürsten
guten (Gewissens habe unterzeichnet werden können. Die Krage istdamals
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VOoOIl berufenen Theologen, darunter dem heiligen Petrus Canisius, mıt C-
antwortet worden.) ann beispielsweise i besonders schwieriggelagerten
Kinzeltfällen die Zustimmung eLINEIN sogenannten Ehescheidungsgesetz
oder eC1116IM ungünstigen Schulgesetz berechtigt SC W € bei Nichtzustim-
mun 5 (unmittelbar) och naturrechtsiremdere Ordnung sich durch-
setfzen würde. Solche Gesetze können ZWAaLTr objektiv nicht das Recht beinhal-
ten, die Rechtsordnung naturrechtlich bestehender Ehen aufzulösen oder das
Krziehungsrecht der Eltern aufzuheb ohl aber Kheleute als Nicht-Eheleute
(und umgekehrt) ehandeln und ı PE  ecmm bestimmten rad die Eltern ı
der Ausübung ihres Krziehungsrechtes behindern. Liegen die übergeord-
etien Gründe VOÖrL, bedeuten solche posiıtıven Gesetze nicht, W oben schon
dargetan wurde, C111 eigentlichen Kompromiß, sondern die unter den SCHE-
benen Bedingung gerade richtige Lösung: S16 sind a1s0 echte. dem Natur-
recht gemälse Gesetze Was aber jeweils das gerade Kıichtige ist, wWas über-
geordnete (Güter sind UuSW., äßt sich nıicht mıt CINECIM Wort umschreiben.
Jedoch 1st beispielsweise klar, daß CS 1UnNnmmMer Unrecht 1sSt den einzelnen C1N-
fachhin dem Gemeinwohl opfern (Todesstrafe des Unschuldigen) der
Unsittliches verlangen (z. B Sterilisierung), dafß unabdingliche Rechte
(z Klternrechte) SCHOMMEN werden können, usw.1. Man vergleiche
azu die Ansprachen Papst 1USs XII VO 11 1949 undVO

Man dazu DSeTe6 Ausführungen 1 Lex na(turae, Zur Theologie des Naturrechts,Düsseldor{f 1955, 95—097
Ansprache Norv. 1949 (AAS 41 [1949] 95  1r WISSEN wohl, geliebteSöhne, WIC nicht selten ı1 Geist des katholischen Jurısten, der der christlichen Rechts-

auffassung Lreu bleiben möchte, Gewissenskonftflikte entstehen können, insbesondere
die Lage gerät, C1iN (sesetz anwenden sollen, das SC1IMN Gewissen als ungerecht Ver-

urteilt . Darum ergreifen Wır dıe Gelegenheıt dieser Eurer Zusammenkunft beı Uns,
um das Gewissen der katholischen Juristen durch dıe Aufzählung CIN1ISECET grundsätzlicherNormen erleichtern:

Für jedes Urteil gılt der Grundsatz, daß der Rıchter nıcht einfach hne weıteres die
Verantwortung se1iner Entscheidung VO S1C abwälzen kann .

Der Kıchter darf nıemals ırgend jemanden durch Entscheidung sich
unmoralıschen, durch ihreNatur dem Gesetz Gottes un der Kirche wıdersprechen-den 'Tat v‘er}_vf.lic‘hte_:n.Br darf ı keinem all das ungerechte Gesetz (das ı übrigen nıemals dıe Grundlage

VO.  S dem Gewissen: und VOT ott gültigen Urteils biılden könnte) ausdrücklich
erkennen und bıllıgen. Daher darf kein Strafurteil aussprechen, das solchen Bıllı-
Zung gleichkäme ..

Allerdings bedeutet nicht jede Anwendung ungerechten Gesetzes sCcC1INE An-
erkennung der Biıllıgung. In diesem Falle kan der Richter dem ungerechten (70:
setz SC11EMN auf lassen und manchmal muß vielleicht 1€Ss das ZMiıttel ist, ‚081 vıel größeres Unheil ermeiden. Er kann 116 Strafe für die ÜberschreC 1-

tung ungerechten Gesetzes verhängen, s1e derart ıst, daß derjenige, der davon
betroffen wiırd, vernünftigerwelse bereiıt lst, S16 auf sıch nehmen, um 304 Unheil
verme1i1den der 198091 1891 Gut VO sehr 1el] höherer Bedeutung sichern, un Mn der
Rıchter weıl der M1 Recht annehmen kann, daß 1116 solche Sanktıon Von dem Über-
tireter höherer Gesichtspunkte wiıllen L4 ANSCHOMUNEN werden wird. In Zeiten VON

Verfolgung haben sıch Priester und Laien häufig, hne Widerstand A Jeisten, auch [9)8!
katholischen Beamten Bußen der Freiheitsstrafen für dıe Übertretung ungerechter (Je-
SEeize verurteilen lassen, WwWenn auf dıiese Art und W eise möglich WAäar, dem Volke
ehrenhafte Beamtenschaft erhalten und Vonder Kırche und den Gläubigen 141el urcht-
bares Unheil abzuwenden.

Je folgenschwerer natürlıch e1nNn richterliches Urteil ist, desto wichtiger und allgemeinermu{ uch das schützende Gut der das vermeidende Unheil sSC11H. Es gibt jedoch
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es ht

6)Die Mö gfichi;-eit der Gesetzgebung, äusl übergeordneten Gründen R%hte
einzuschränken, föhrt einer weiteren Folgé. Ks kann in gewlssen (Grenzen
geschehen beispielsweise Schuldrecht dafß eine 1m Zusammenhang
miıt dem gesamten Komplex des positiven Rechts als vernünftig erschei-
nende Ordnun'g; aus welchen Gründen auch immer, getröffen un als gelten-
des Recht nzusehen ist, obwohl das Naturrecht VO!  —_ sich aus e1ine eLWAaSs ab-
weichende Ordnung zeigt; man d<enlfe etwa die Ordnung des Schen-
kungsrechtes.

Die relative' Schwierigkeit der Naturrechtserkenntnis läßt den Fall
denken, da{fß VO Gesetzgeber das iın Frage }stehendé Naturrecht nicht der
nicht mıit genügender Sicherheit erkannt ıst Man darf ohl icht einfachhin
SaS'CH, da dann der Irrtum Recht gebiert. ber die der Réchtssicherheit
willen geforderte positive Rechtsordnung ist wen1igstens präsum ptıy als WIT.  P
liche und geltende Ordnung des Rechts anzunehmen. Soweit ach dem vorhin
Gesagten die positive Gesetzgebung schöpferisch gegenüber naturrechtlichen
Daten diese isoliert „1In sich‘‘ und außerhalb des größeren Zusammenhan-
C der Naturrechtsordnung wirksam WErden kann, ist möglicherwelise
nicht Nn mıt präsumptivem, sondern wirklichem Recht rechnen: wenn
beispielsweise P1iINe Gesetzgebung Eigentumsfragen das Naturrecht (in
wissen Grenzen) objektiv verletzt, ist Eigentumsübertragung qofiwendigénDienste Gemeinwohl (Rechtssicherheit) anzunehmen.

‚er Rechtsprechung gewinnt die These vom Naturrecht aqals geltenderh
Recht £e1ne esondere Bedeutung. 1€ Rechtsprechung soll eben Recht SPI'B-
chen, was notwendig £1INne Funktion ım Dienst des Naturrechts Sein mujßß;
anderseits soll die Rechtsprechung dem Frieden und der KEinheit dienen, w as

zunächst die Anwendung des Naturrechts der Rechtsprechung ausSszZu-

schließen scheint, Wen;n dieses icht im posıtıven Recht gefaßst ist Die Frage
wurde Salzburg schr kühn Vo  a} höher richterlicher Seite gestellt, fiel aDer
merkwürdigerweise ziemlich unter den Tisch und wurde schließlich auıch
kaum wieder aufgenommen. Allerdings Jäßt sich eLne solche Frage nicht mi1t
eiInem einfachen Ja der Nein beantworten.

arft das Naturrecht Norm der richterlichen Entmhéidung seln, das
Hosikıye G(Gesetz die volle Wirklichkeit eines Falles nıcht erfaßt? Wir möchten

urrecht nicht 1Ur alsgrundsätzlich muıt Ja antw»oyrten un verstehep dabei

Fälle, ıIn denen die Idlae des Ausgleichs durch die Erlangung der Vhöheren Güter der der
Abwendung der größeren bel keine Anwendung findet, beı der Todesstrafe

Ansprache Vom Dezember 953 über die Toleranz (AAS 4f" ‚„„VOor allem
mu{ß klar gesagt werden, daß keine menschliche Autorität, kein Staat, keine Staaten-
gemeinschaft, auf welchem relıgıösen Standpunkt 816 auch stehen mögen, einen positiven
Befehl oder eine posıtive Ermächtigung erteılen können, eELWAS der religıösen Wahrheit
oder dem moralısch Guten Entgegen  €s Z lehren der tun Kıne andere, davon
wesentlich verschiedene Frage ıSL, ob das ‚Nicht-Behindern‘ der Tolerieren erlaubt
8e1 und ob daher die posıtive Unterdrückung nıcht ımmer geboten se1l Erstens: w as der
VWahrheit und der sıttlichen Norm nıcht entspricht, hat objektiv keıin Daseinsrecht, kein
Recht uf Propaganda und Betätigung. Zweitens: Das durch Staatsgesetze und Straftimafls-
nahmen ‚Nicht-Verhindern‘ kann 1m Interesse eines’ höberen und umfassenderen Gutes
trotzdem gerechtfertigt sein\.“
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Interpretationsnorm des posıtıven Rechts och bleibt auchhier 1 klugem
Ermessen entscheiden, ob Einzeltfall Naturrecht durch Rechtsspruch
posıtiviert werden und wirksam gemacht werden soll, oderob mıt
Rücksicht auf die Meinungsspaltung i der gemischten Gesellschaft aufC1116

solche Positivierung selbstverständlich bestehen bleibender Natural-
obligationen verzichten (nicht gegenteilig entscheiden) sol] Selbst Straf-
prozeis xönnte grundsätzlich Naturrecht als Norm dienen: doch wird gerade
1eT dieRechtssicherheit ormalerweise das „nulla POCJI& 111e lege (positiva)““
verlangen, normalerweise: denn der gesetzliche Schutz des Unrechts
der ] yrannis erweıst beispielhaft die grundsätzliche Möglichkeit un: Not-
wendigkeit CINer gegentelligen Ausnahme.

Schwieriger och wird die Frage, WIeI das Hositıve (Gesetz naturrechts-
fremd ıst oder dem Naturrecht ar widerspricht, aber ı der ohristlichen
Naturrechtslehre wWeNN Un recht und a 180 Nicht Recht 1st Der Richter
darf nicht Un recht sprechen aber 1ST auch 1er ETMESSCH, Wa die
notwendige Beachtung des tatsächlich und formal Sesetizten ‚„Rechtes NAtUr-
rechtlich die Nichtbeachtung CLNES Natur Rechtes (dieses wiederum isoliert
und aufßerhalb des Zusammenhanges mMuiıt der gesamten konkreten Wirklich-

A eıt gesehen, s1ehe oben) als das gerade Richtige ordert. Das Gesagte ist
konkretisieren. Der Richter darf ebensowenig W1C der Gesetzgeber Un-

sıttliches auferlegen: das W art Recht An der Durchführung ] (un
mittelbar) naturrechtsfremd scheinenden (Gesetze VO denen die ede WärL,
dar{fi JC gemäls Notwendigkeit mitarbeiten, wird aber bemüht 1in INUSSCIL,
das bel das 1656 Gesetze mIıt sich Iühren, Z Hinderune der Ausübunege
des Elternrechtes sogenannte Khescheidung muiıt ihren Folgeerscheinungen)
tunlichst Rahmen des (Gesetzes auszuschalten Damıit 1ST schon eLWAaSs
der allgemeineren Fracve gesagt ob der Rıchter Unrecht (nicht Unsittliches)
auferlegen darf Als Beispiel diene der ‚„„‚Kanzelparagraph‘: Eın rechtgesinn-
ter Richter wird nıcht: jede Strafe (z die Todesstrafe) entsprechend diesem
Paragraphen verhängen dürfen: aber soll GT nicht Srelatıv SETMNSE Strafe
(richtiger: Leistung) auferlegen dürfen, wenNnn SC Verbleiben als rechtge-
sınnter Kichter für das (Gemeinwohl VO Bedeutung ist ® Der Angeklagte
muü{ßfste (ebenso W1€e die Eltern ı Ausnahmeftfall 116s ungenügenden Schul-
gesetzes) auftf die Durchsetzung C 1115 Rechtes Interesse des Gemeinwohls
verzichten und der Richter dürfte die (vernünftigerweise nicht VeErWweL-

gernde) Zustimmung des Angeklagten voraussetfzen nicht unrecht
Es C] wliederum auf die Ansprache 1US X VO 11 1949 hingewliesen
Wir sind uUuns bewufst da{fß sich der Papst der zıit1erten Stelle auf die HMS -
liche Präsumption des Finverstäiändnisses stutzt während UuSı Darlegun-
SCH den moöraltheologisch jJuristischen Satz zugrunde legen, dafß Jlediglich der
vernünftige Widerspruch des anderen = Handlung 111S Unrecht Seizen
ann. Es ist also naturrechtlich möglich, da{fß C1INEL Unrechts-Friedensordnung
C1iNe6e SCWISSC Wirksamkeit gelassen werde, obwohl sich be1i näherem Za1=
sehen erg1ibt, da{fß nicht die Unrechts--Friedensordnung der formelle rund
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dieser ‚mögh'k:hw Auswirkung ist, sondern dasGemeinwohl ıntier den kon-
kreten Verhältnissen.

Die FEinheit christlichen Rechtsdenkens CIWILECS sich auch Salzburg als
durchsetzt mi1t Meinungsverschiedenheiten christlicher Rechtsdenker VWir
EMMCN, dafß C116 CIMELNSAI Lösune vieler Fragen sich anbahnen ließe,
wenn die Funktion des positwen Rechts gegenüber dem Naturrecht un die
Inexistenz des Naturrechts posıtlıven Recht besser gesehen und verstanden
würden. Bel konsequenter Anerkennung dieser Thesen könnten die Schwierig-
keiten der konkreten Rechtspflege, ja SO (psychologisch) die Schwierig-
eıt der Naturrechtserkenntnis leichter überwunden werden.

Z E  HI

Soll der Arzt dem Kranken die Wahrheit sagen® Sselbstmor«d- Pro-
phylaxe Das Schicksal! der sozialıstischen Parteien ı den Ostblock-
staaten .

Soll der Arzt dem Kranken die Wahrheit sagen?
Mit dieser VI1IeE diskutierten rage befaßt sıch den Üahiers Laennec der Jurist
Prof Jean Savatıer VOoO juristischen Standpunkt dUS, IDhe Achtung VOL der Würde
der menschlichen Person, 1e ı Freiheit über ich selbst bestimmen hat, habe
über en Erwägungen stehen. IS ist nıcht ac des Arztes, dem Patienten
diese Entscheidung iınfach abzunehmen;: auch nıcht, wWEeNnNn meınt, auftf TUn
SCIHETr Erkenntnisse dem Wohl des Patiıenten hesser_ cdienen. Im besonderen hat
der Kranke e1N Kecht, unterrichtet un eiragt werden, sooft 1N€ Behandlung
oder e1N Kingri1if ernste Folgen en können Der Tzt wırd mi1ıt dem Kranken
sprechen, und dieser mMu sıch dann entscheiden |DS 1st Achtung VOLr dem Patıenten
un: SCLHEL Intelligenz 30801 IiHan in ernst nımmt un ınm, W1C der moderne
Mensch er mehr TWa  ‘9 Einblick den Sınn der betreffenden Behandlung
gibt Wenn sıch Ce1N Patient untersuchen Jäßt, über SCINEN 7Zustand Klarheit A

SCWINNEN, soll der rzt ihm dıe Wahrheit SCNH., Der rzt könne sıch ı diesem
Fall nıcht auft das äarztliche Geheimnis erutfen I eses soll den Patienten VOL rıt-
ten schützen, keineswegs aber die Offenheit des Arztes dem Kranken gegenüber
einschränken.

Die Lüge ist nıcht 1U  — 111e sıttliche Verfehlung, SIC ist auch { Adas
Recht Dies ist den Fällen einsiıchtig, Z Urc alsche Atteste Dritte SCc-
täuscht werden. Schwieriger 1eg der Fall, 20001 der Arzt, eıl mıft dem
Kranken gul meınt, eCc11€6€ Lüge gebraucht. Hıer gehtdie Ansıcht der. Juristen aUS-
einander. Dennoch macht Prof. Savatıer geltend, W16 bedenklich ıst, Nn das
Vertrauen auf den Tzt un SC1IIH Wort allgemeın erschüttert wWird, sobald einmal
Teststeht, da{fs die Arzte grundsätzlich den Ernst Erkrankung verheimlichen.
Das nımmt dem auimunternden USpPTruC. auch dann SEINEN Wert, wenn hrlich
gememnt 1ST Allerdings mu{1ß 11Lan sehr unterscheiden zwıschen dem Verbot ırek-
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